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Vorwort zur Neuauflage
Schulen in freier Trägerschaft sind ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft und
wirken eigenverantwortlich am öffentlichen Bildungsauftrag mit. Sie können schneller
und konsequenter als staatliche Schulen durch neue Schulformen oder Unterrichtskon-
zepte die Pädagogik inspirieren und Impulse für neue Entwicklungen geben. Dem priva-
ten Schulträger sind flexible und unterschiedliche Strukturen sowie differenzierte Selbst-
verwaltungsformen möglich. Dabei spielt das Zivilrecht eine entscheidende Rolle für die
Gestaltung der Trägerstruktur und der Schule. Andererseits ist bei der Übernahme öf-
fentlicher Aufgaben, zB Erfüllung der Schulpflicht, öffentliches Recht anzuwenden. So
ist das Recht der Schulen in freier Trägerschaft ein Konglomerat von Zivilrecht und öf-
fentlichem Recht und setzt sich aus verschiedenen Spezialgebieten zusammen.

Beispiele: Soweit Schulen in freier Trägerschaft Abschlusszeugnisse und Abschlüsse, die
eine formelle Berechtigung verleihen (Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhoch-
schulreife und Abitur) selbst vergeben, handeln sie als beliehene Unternehmer des Staa-
tes durch Verwaltungsakt auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Verleiht hingegen der
Staat das Abschlusszeugnis bzw. die Abschlüsse, wirken die Schulen nur im Rahmen
dieses Verwaltungsverfahrens mit. Soweit sie Zuschüsse in Empfang nehmen, unterlie-
gen sie ebenfalls den Grundregeln und Bestimmungen des öffentlichen Rechts. Aber in
vielen anderen Bereichen bewegen sich Schulen in freier Trägerschaft im Gebiet des Zi-
vilrechts. Das gilt insbesondere für die Abschlüsse von Schulverträgen und Arbeitsver-
trägen.

Zusätzlich kompliziert wird die Rechtslage dadurch, dass nicht nur viele Spezialgebiete
des Rechts betroffen sind, sondern diese auch noch in den einzelnen Bundesländern
(teilweise stark) unterschiedlich geregelt sind.

Dem tragen wir in diesem Handbuch Rechnung: Nach einer Einführung in die interna-
tionalen und verfassungsrechtlichen Grundlagen, die für alle Schulen in freier Träger-
schaft gelten, stellen wir die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Rechtsgebiete dar, näm-
lich Schulaufsicht, insbesondere Schulgenehmigungen und Unterrichtsgenehmigungen
sowie das Zeugnis- und Prüfungsrecht. Es folgt die Darstellung der diversen Refinanzie-
rungssysteme für freie Schulen, inklusive der Schülerfahrtkostenregelungen. Auf wichti-
ge Unterschiede in den Länderregelungen wird jeweils hingewiesen.

Sodann folgen die zivilrechtlichen Spezialgebiete, die für Schulen in freier Trägerschaft
von Bedeutung sind, wie Vertragsrecht (zB Schulverträge), Arbeitsrecht und die vereins-
und gesellschaftsrechtlichen Grundlagen, soweit sie für die Wahl und Handhabung der
Trägerschaft von Bedeutung sind. Ebenso werden die für Schulen interessanten Grund-
lagen des Datenschutzrechts und des Aufsichtsrechts dargelegt.

Unser Handbuch ist nicht nur für Jurist/innen, sondern auch für Praktiker gedacht, also
für alle, die an Schulen in freier Trägerschaft Verantwortung tragen, zB Vorstände,
Schulleitungen, Geschäftsführer/innen, aber auch für alle Lehrer/innen und Eltern, die
sich informieren möchten. Und ganz besonders natürlich für die anwaltlichen Kollegin-
nen und Kollegen, die in Vorständen oder als Berater/innen für Schulen in freier Träger-
schaft tätig sind und sich eine kompakte Übersicht über die Rechtsgebiete wünschen,
von denen ihre Schule betroffen ist. Deswegen verzichten wir soweit wie möglich auf
theoretisch-rechtswissenschaftliche Begründungen und Ableitungen zugunsten der bes-
seren Lesbarkeit der Texte und zugunsten eines umfangreichen Anhangs mit vielen
Mustern für Satzungen und Verträge, sowie mit – wie wir hoffen – nützlichen Informa-
tionen zu den Verbänden, in denen die Schulen in freier Trägerschaft organisiert sind.
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In der Neuauflage haben wir einige Änderungen vorgenommen: Vollständig neu gefasst
wurden die Kapitel 7 (Lehrberechtigung an Schulen in freier Trägerschaft) und 19 (Da-
tenschutzrecht). Für die Überarbeitung des Rechts der Lehrgenehmigungen an Schulen
in freier Trägerschaft haben wir den Kollegen Alexander Schupp gewonnen, einen aus-
gewiesenen Experten auf speziell diesem Gebiet, der die Rechtslage und vor allem auch
die Praxis der Schulbehörden in allen Bundesländern wie kaum ein anderer kennt. Er
hat das Kapitel 7 hinsichtlich der Rechtsgrundlagen, aber auch hinsichtlich der Verwal-
tungspraxis neu strukturiert und auf den aktuellen Stand gebracht. Das war deswegen
wichtig, weil die Rechtsgrundlagen für Lehrgenehmigungen in den einzelnen Ländern
außerordentlich unterschiedlich sind und sich die Praxis der Schulbehörden dazu fort-
während ändert. Quasi in letzter Minute konnten hier auch noch die Veränderungen in
der Ersatzschulverordnung (ESchVO) NRW, die am 1.8.2020 wirksam wurden, berück-
sichtigt werden. Das Datenschutzrecht erfuhr eine völlige Revision durch die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und ihre Umsetzung in
das Bundesdatenschutzgesetz. Auch hier hat ein Kollege die dadurch erforderliche kom-
plette Neufassung des Kapitels übernommen, der Spezialist auf dem behandelten Gebiet
ist, Gero Klinkhammer.

Alle anderen Kapitel wurden von den Verfassern gründlich – teilweise auch umfang-
reich – überarbeitet. Beispiele: die Thematik Inklusion wurde in das neue Kapitel 3, wo
sie systematisch hingehört, eingefügt. Das Kapitel 8 (Finanzhilfe) wurde ergänzt durch
die wichtigen neuen Entscheidungen einiger Landesverfassungsgerichte zur Thematik
der Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft. Insbesondere das Urteil des Sächsi-
schen Verfassungsgerichtshofs vom 15.11.2013 kann als bahnbrechend für Ersatzschu-
len bezeichnet werden. Im Kapitel 11 wurde ua das Grundsatzurteil des Bundesgerichts-
hofs zur Eintragungsfähigkeit von Vereinen mit Zweckbetrieb vom 16.5.2017 berück-
sichtigt. Das Kapitel 14 (Gemeinnützigkeit) war an die neuen Vorgaben der Finanzver-
waltung anzupassen und ist bei dieser Gelegenheit auch redaktionell aktualisiert wor-
den.

Ausgeschieden sind bei der Bearbeitung der Neuauflage als Bearbeiter die Kollegen
Hans-Jürgen Bader und Klaus Hesse, die beide aktuell nicht mehr auf dem Gebiet des
Schulrechts tätig sind, und denen wir an dieser Stelle noch einmal für ihre Mitwirkung
bei der Erstauflage danken möchten. In unser Herausgeber-Team ist Anja Surwehme
eingetreten.

Kurz vor Fertigstellung der Neuauflage dieses Handbuchs begann die sogenannte
„Corona-Krise“ mit ihren erheblichen Auswirkungen auch auf Schulen und Kinderta-
gesstätten. Schulen und Kindertagesstätten wurden komplett geschlossen. Lehrer/innen
versorgten die Schüler/innen digital oder per Post mit Informationen, Übungen und
Aufgaben. Inzwischen werden die Schulen schrittweise wieder geöffnet. Während wir
dieses Vorwort schreiben, wissen wir noch nicht, wie die Wiederaufnahme des Schulbe-
triebs gelingt und wann wieder ein „Normalzustand“ für Schüler/innen und Lehrer/
innen und auch für Eltern, die im „digitalen Klassenzimmer“ helfen müssen, erreicht
sein wird.

Die bisherige „Corona-Zeit“ ist – auch aus juristischer Sicht – erstaunlich: Nie zuvor
sind mit solcher Geschwindigkeit Gesetze geändert und Verordnungen erlassen worden.
Grundrechte wurden kurzerhand aufgrund einer recht „dünnen“ Rechtsgrundlage,
nämlich des Bundes-Infektionsschutzgesetzes, außer Kraft gesetzt. Dort ist nur allge-
mein von „notwendigen Schutzmaßnahmen“ die Rede, obwohl die Einschränkung von
Grundrechten eigentlich einer klaren Regelung von Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ein-
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griffe bedurft hätte. Das Bundesverfassungsgericht sah aus Gründen des Schutzes von
Leben und Gesundheit der Bevölkerung darüber hinweg, sanktionierte aber durchaus
nicht alle Eilmaßnahmen des Bundes und der Länder.

Zugleich wurden mit schier unglaublicher Geschwindigkeit auch für den Bereich der
Schule Verordnungen verabschiedet und Erlasse verkündet mit Sonderregeln für Prüfun-
gen und Abschlüsse, für die Organisation des Unterrichts und für die Umsetzung der
allgemeinen Vorsorgemaßnahmen in der Schule.

Wir haben uns entschlossen, kein Sonder-Kapitel zum Thema „Corona“ in das Hand-
buch aufzunehmen. Denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob die
Corona-Krise nur eine Fußnote der Geschichte ist oder ob sie wirklich tiefgreifende Ver-
änderungen des Lebens, möglicherweise auch des Schulehaltens, im Gefolge haben
wird. Im ersteren Fall werden die Sondervorschriften und Eilverfahren in Kürze verges-
sen sein. Im letzteren Fall bedarf es einer wirklich profunden und gründlichen Aufarbei-
tung des Themas aus juristischer Sicht, die derzeit noch nicht möglich ist. Die bisher
zum Thema Schule und Pandemie ergangenen (Eil)-Entscheidungen berücksichtigen wir
im Kapitel 5 (Staatliche Schulaufsicht).

Welche Folgen von Corona sind möglich? Es besteht durchaus die Gefahr, dass die Zeit,
in der wir Bürger die notwendigen Einschränkungen unserer Freiheit zugunsten des
Schutzes von Leben und Gesundheit von Minderheiten ziemlich klaglos und vernünftig
hingenommen haben, die Verantwortlichen in Regierungen und Konzernen dazu ver-
führen könnte, das auszunutzen und ihre Macht, ihre Gewinne auf Kosten der Demo-
kratie durch weitere Eingriffe in Grundrechte zu mehren. Dazu mahnt Heribert Prantl
(Süddeutsche Zeitung vom 2.5.2020: Singen verboten) zu Recht: „Der demokratische
Staat ist kein paternalistisches Projekt. Er lebt von der Mündigkeit seiner Bürger. Er er-
trägt vielleicht kurzfristig Mundschutz, aber nicht die Entmündigung der Gesellschaft“.

Oder können wir hoffen, dass wir aus der Krise gestärkt hervorgehen und – jede/r von
uns – mehr Verantwortung zu übernehmen bereit ist, für die Natur und die Menschen?
Dazu gehört auch und ganz besonders die Verantwortung für die Bildung und Erzie-
hung unserer Kinder, die die Schulen in freier Trägerschaft übernehmen. Können wir
hoffen, dass die Zeit der Wachstumsideologie in der Wirtschaft vorbei ist? Können wir
mit Matthias Horx (https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/) auf einen Neuan-
fang hoffen?

„Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine innere Kraft. Die Welt
„endet“, aber in der Erfahrung, dass wir immer noch da sind, entsteht eine Art Neu-
Sein im Inneren. Mitten im Shut-Down der Zivilisation laufen wir durch Wälder oder
Parks, oder über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuan-
fang. So erweist sich: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von
Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen. Dabei ist es manchmal gerade der Bruch
mit den Routinen, dem Gewohnten, der unseren Zukunfts-Sinn wieder freisetzt. Die
Vorstellung und Gewissheit, dass alles ganz anders sein könnte – auch im Besseren.“

Wie schon bei der Erstauflage bitten wir Sie, liebe Leser und Nutzer dieses Handbuchs,
uns Feedback zu geben. Wir werden Ihre Anregungen bei der Überarbeitung des Hand-
buchs gern berücksichtigen. Von einigen Seiten erhielten wir dankenswerter Weise
schon kurz nach Erscheinen dieses Handbuchs wertvolle Hinweise und Anregungen, die
wir sehr gerne in dieser Neuauflage verarbeitet haben.

 Vorwort zur Neuauflage
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Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir alle Amts- und Funktionsbezeichnungen in
diesem Handbuch der besseren Lesbarkeit wegen nur in der männlichen Sprachform
verwenden. Sie schließen die weibliche Sprachform ein.

 

Johanna Keller, Ingo Krampen, Anja Surwehme

 Vorwort zur Neuauflage
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Geleitwort
Es gibt gerade heute wieder Menschen, die eine pädagogische Konzeption verwirklichen
möchten, die sie an staatlichen Schulen nicht finden, oder sich zu einer Gruppe zusam-
menfinden, die ihre Kinder in einer Schule in freier Trägerschaft unterrichtet und erzo-
gen sehen wollen; sie haben auch von einem Grundrecht gehört, das die Gründung
einer solchen Schule erlaubt. Sie sammeln Geld und fangen an, geeignete Räume und
Lehrer zu suchen – und verheddern sich alsbald in den Netzen rechtlicher Bestimmun-
gen. Auch Menschen, die sich auf eigene Faust im Grundgesetz, vielleicht auch im
Schulgesetz belesen möchten, merken, dass jedes Wort in Art. 7 des Grundgesetzes mit
Interpretation belastet ist und Schulgesetze einen Umfang haben, der entmutigt. Aus-
künfte werden von Behörden nicht immer wohlwollend und nicht immer umfassend er-
teilt; und dann tauchen noch viele Nebenkriegsschauplätze auf: eine Schule benötigt
einen Träger, Lehrer brauchen einen Anstellungsvertrag, Schüler und Eltern müssen
rechtlich eingebunden werden – und zum Schluss hält der Staat noch die Hand auf und
verlangt Gebühren und Steuern.

Das vorliegende Handbuch richtet sich vor allem an Laien – Gründer und Betreiber,
Leiter und Lehrer freier Schulen. Schulverwaltungsbeamten kann die Lektüre nichts
schaden. Es möchte auf überschaubarem Raum über alle oben erwähnten Probleme un-
terrichten und Rat erteilen. Es ist ein Buch von Praktikern – Anwältinnen und Anwäl-
ten, die mit der Materie vertraut sind – für die Praxis, es verzichtet auf theoretischen
Ballast und ist für Laien verständlich geschrieben. Und: es ist umfassend. Grundstock
ist der Überblick über die in Frage kommenden Grundrechte und die Darstellung der
schulrechtlichen Fragen der staatlichen Genehmigung für den Schulbetrieb, der Schul-
pflichterfüllung, der Zeugnisse und Abschlüsse sowie der öffentlichen Finanzhilfen.
Auch die in den Ländern vorgegebenen Schularten und die die Inklusion betreffenden
Regelungen werden behandelt. Aber außerdem finden sich auch ausführliche Kapitel
über mögliche Trägerformen für die Schule, die Gestaltung von Arbeits- und Beschu-
lungsverträgen, das Gemeinnützigkeits- und Steuerrecht. Was ist bei der Aufsicht über
Schüler, was bei der Mitwirkung von Eltern und Schülern, was beim Datenschutz zu be-
rücksichtigen? Und am Schluss spricht der Mediator: da es nicht nur Auseinanderset-
zungen zwischen Schule und Schulaufsicht gibt, sondern in einer Schule Vorstände, Lei-
ter, Lehrer, Schüler und Eltern – und jeweils männlich und weiblich – zusammenleben
müssen, ein Kapitel über Streitkultur.

Im Vordergrund stehen die Probleme der allgemeinbildenden Schulen. Dass dabei die
Sicht von Waldorf- und Alternativschulen her spürbar wird, hat seinen Grund darin,
dass konfessionelle Schulen in der Regel von Institutionen gegründet und betrieben wer-
den, die auf diesem Gebiet professionelle Kenntnisse besitzen; außerdem sind jene Schu-
len die Prototypen der von Eltern, also von Laien initiierten Schulen; und schließlich ha-
ben sie oft pädagogische Auffassungen und Erscheinungsformen, die von staatlichen
Schulen abweichen und rechtlicher Begründung bedürfen. Die Vielfalt im Schulwesen,
die der Grund dafür ist, dass Schulen in freier Trägerschaft im Grundgesetz nachdrück-
lich garantiert werden, steht hinter allen Ausführungen: Freie Schulen können, aber
müssen nicht alles genauso machen wie staatliche Schulen. Ihr Gestaltungsfreiraum ist
größer, als Betreiber und Schulverwaltungen häufig annehmen. Dem Buch ist zu wün-
schen, dass es dieses Bewusstsein in der Öffentlichkeit stärkt.

 

Prof. Dr. Johann Peter Vogel, Berlin
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